
Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
Bundeshaus West 

3003 Bern 

Änderung des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration 

(AIG): Covid-19-Test bei der Ausschaffung; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Keller-Sutter 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 23 . Juni 2021 lädt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) die 

Kantone zur Vernehmlassung betreffend Änderung des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und 

Ausländer und über die Integration (AIG) : Covid-19-Test bei der Ausschaffung ein. Wir bedanken uns 

für die Möglichkeit zur Stellungnahme und äussern uns zur Vorlage wie folgt: 

Die Covid-19-Situation stellt den Migrationsbereich trotz der derzeit sinkenden Ansteckungszahlen 

und den vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen weiterhin vor grosse Herausforderungen. Dies 

gilt auch für den Vollzug der Wegweisungen von ausreisepflichtigen Personen aus dem Ausländer­

und Asylbereich. Obwohl die meisten Grenzen nach der Schliessung im Frühjahr 2020 wieder offen 

sind, ist der Wegweisungsvollzug in der Praxis weiterhin sehr schwierig. So verlangen gewisse Hei­

mat- oder Herkunftsstaaten wie auch die meisten Dublin-Staaten einen negativen Covid-19-Test für 

die Rückübernahme der von der Schweiz weggewiesenen Personen. Im laufenden Jahr (Stand : Ende 

Mai 2021) waren alleine bei den ausreisepflichtigen Personen in den Bundesasylzentren 50 Fälle zu 

verzeichnen, in denen die Durchführung des für die Ausreise notwendigen Covid-19-Tests verweigert 

wurde. Ende April 2021 waren es noch 22 Fälle. 

Angesichts der Verschärfung der Situation soll daher im Bundesgesetz über die Ausländerinnen und 

Ausländer und über die Integration vom 16. Dezember 2005 (AIG; SR 142.20) eine neue Regelung ge-



schaffen werden. Demnach sollen Personen aus dem Ausländer- und Asylbereich verpflichtet wer­

den, sich einem Covid-19-Test zu unterziehen, wenn dies für den Vollzug der Wegweisung, der Aus­

weisung oder der Landesverweisung notwendig ist (vgl. Art. 72 Abs. 1 E-AIG). Kommen die betroffe­

nen Personen dieser Verpflichtung nicht nach, können die für den Vollzug zuständigen Behörden 

diese Personen gegen ihren Willen einem Covid-19-Test zuführen, wenn der Vollzug nicht durch an­

dere mildere Mittel sichergestellt werden kann . 

Wir begrüssen die Schaffung dieser neuen gesetzlichen Grundlage in Artikel 72 des AIG vollumfäng­

lich. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme. 

Altdorf, 9. Juli 2021 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Landammann Der Kanzleidirektor-Stv. 
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